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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Neustadt am 
Mittwoch, 25.01.2023, 18:00 Uhr, 

Quartiersräume in der Goethe-Schule, Scheffelstr. 2, (Eingang Leibnizstraße) 
 55118 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 
 
Anträge 
 
1. Beleuchtung der Gehwege in der Josefsstraße (SPD) 

Vorlage: 0111/2023 
 
 
Anfragen 
 
2. Umsetzung bzw. Nichtumsetzung von beschlossenen Anträgen seit der Kommunalwahl 

2014 (DIE LINKE) 
Vorlage: 1716/2022 

 
3. Kontrolle von Stellplätzen für Carsharing-Fahrzeuge (SPD) 

Vorlage: 1732/2022 
 
4. Carsharing-Stellplätze im Bereich Karoline-Stern-Platz (SPD) 

Vorlage: 1733/2022 
 
5. Verkehrssicherheit im Winter (SPD) 

Vorlage: 0013/2023 
 
6. Schließanlage der BBS II (Sophie-Scholl-Schule), Standort Feldbergplatz (SPD) 

Vorlage: 0110/2023 
 

 
7. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 7.1. Zusatzzeichen zum Verkehrszeichen 314 in der Mainzer Neustadt (CDU) 

Vorlage: 0408/2022 
 7.2. Kunst im öffentlichen Raum in der Mainzer Neustadt (Grüne) 

Vorlage: 1626/2022 
 
 



 

 
8. Sachstandsberichte 
 
9. Beschlussvorlagen 
 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 
 10.1. Erstürmung der Ortsverwaltung 12.02.2023 
 10.2. Dreck-weg-Tag  25.03.2023 
 
11. Stadtteilmittel 
 11.1. Caritaszentrum Debrêl 
 
12. Einwohnerfragestunde 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
13. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
 
 
Mainz, 18.01.2023 
 
gez. Christoph Hand 
Ortsvorsteher 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1716/2022 im Ortsbeirat Mainz-Neustadt betreffend 
Umsetzung bzw. Nichtumsetzung von beschlossenen Anträgen seit der Kommunalwahl 2014 
(DIE LINKE) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Der Ortsbeirat hat gem.§ 75 Abs. 1 GemO die Belange des Ortsbezirks in der Gemeinde zu 
wahren und die Gemeindeorgane durch Beratung, Anregung und Mitgestaltung zu unterstüt-
zen. Dies geschieht regelmäßig mit Anfragen und Anträgen, die dann an die Verwaltung wei-
tergeleitet werden. 

Die beschlossenen Anträge des Ortsbeirates, die an die Verwaltung weitergeleitet werden, 
sind Beratungen und Anregungen, die in die weiteren Überlegungen miteinbezogen werden. 
Sie verpflichten nicht die Verwaltung zur Durchführung. Lediglich die Beschlüsse des Stadtra-
tes sind verbindlich. 

In der vorliegenden Anfrage, werden keine Anregungen im Sinne des § 75 Abs.1 GemO ange-
fragt, sondern lediglich ortsbeiratsinterne verfahrensmäßige Angelegenheiten. Es handelt sich 
hier nicht um Belange des Ortsbezirks im Sinne der Gemeindeordnung, sondern betrifft allein 
die eigene Tätigkeit des Ortsbeirates. 

Eine Anfrage, die sich auf die Anzahl der eigenen Anträge des Ortsbeirates bezieht und eine 
statistische Aufarbeitung fordert, ist daher nicht von § 75 GemO gedeckt. 

Welche Partei in einem Ortsbeirat welche Anträge gestellt hat und welche beschlossen wur-
den, ist für alle Ortsbeiratsmitglieder im Ratsinformationssystem recherchierbar. Sollten da-
nach noch konkrete sachliche Fragen vorliegen, können die jederzeit erneut als Anfrage ge-
stellt werden. 

 

 
Mainz, 12. Januar 2023 
 
gez. 
 
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
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Antwort zur Anfrage Nr. 0408/2022 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Neustadt betreffend 
Zusatzzeichen zum Verkehrszeichen 314 in der Mainzer Neustadt (CDU) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Bei den angesprochenen Parkflächen handelt es sich nicht um öffentliche Verkehrsfläche. Um 
dort Parkmöglichkeiten für die Bediensteten der Feuerwehr, die nach der Bauordnung notwen-
dig sind, einzurichten, wurde diese Fläche in einem Widmungsverfahren als öffentliche Ver-
kehrsfläche entwidmet und stellt nun ein privates Grundstück der Stadt Mainz dar. Für Beschil-
derungen auf privaten Grundstücken gelten nach Auffassung der Straßenverkehrsbehörde die 
Vorschriften zur Nutzung der Zusatzzeichen nicht. 
 
 
Mainz, 14.12.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1626/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-
Neustadt betreffend Kunst im öffentlichen Raum in der Mainzer Neustadt (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
Wir fragen daher die Verwaltung: 

- Wann gedenken Sie, zu diesem Antrag Auskunft zu geben und haben schon Überlegun-
gen zur Umsetzung stattgefunden? 

- Welche Planungen gibt es generell für die Aufstellung zeitgenössischer Kunst im öffent-
lichen Raum auf den neu entstehenden Plätzen in der Mainzer Neustadt (Karoline-
Stern-Platz; Zollhafen-Areal)? 
 

Die Verwaltung teilt die Einschätzung, dass Kunst erheblich zur Qualität des öffentlichen Frei-
raums beitragen kann. Grundsätzlich wird ein Standort für Kunst am Rheinufer der Neustadt 
auch als sinnvoll und umsetzbar eingeschätzt. Das unmittelbare Umfeld der Caponniere, das 
im kommenden Jahr realisiert werden soll, eignet sich allerdings auf Grund des vergleichswei-
se kleinen Bearbeitungsraumes und der zahlreichen Wege- und Fahrbeziehungen hierfür nur 
sehr eingeschränkt. Die Verwaltung beabsichtigt daher, im Rahmen der ebenfalls 2023 anste-
henden Planungen für den 2. Bauabschnitt der Neugestaltung des Rheinufers, im Abschnitt 
zwischen Kaiserstraße und Zollhafen einen Standort für Kunst zu verwirklichen. 
 
Im Rahmen der Bürger:innenbeteiligung fand am 20.06.2018 ein Bürgerforum statt, hierbei 
war "Kunst im öffentlichen Raum" kein Themenpunkt. 
 
Je nach Bedarf werden auf Initiative des Kulturamts die Möglichkeiten zur Aufstellung von 
Kunstwerken in städtischen Flächen und Freiräumen durch die jeweils betroffenen Fachämter 
geprüft, bzw. im Rahmen der Planung bei Neubauvorhaben untersucht und soweit möglich 
berücksichtigt. Im Zollhafen erfolgt die Planung der Platz- und Freiräume durch die Zollhafen 
Mainz GmbH und Co. KG 
 
 
Mainz, 08.12.2022 
 
 
gez. 
Marianne Grosse  
Beigeordnete 
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Anmeldebogen Dreck weg-Tag 2023

Name, Adresse der Gruppe/Privatperson:

Wir/Ich reinige/n folgende Fläche/Objekt bzw. andere Tätigkeit:

Ansprechpartner/in:

Telefon/Handy: E-Mail:

Anzahl Teilnehmer:

Rückmeldung bis 04.03.2023 an:

E-Mail: abfallberatung@stadt.mainz.de
oder 

Fax: 06131-12 3801
oder 

Post: Entsorgungsbetrieb Stadt Mainz 
Zwerchallee 24
55120 Mainz

Teilnahme Mittagessen:

 nein ja, mit   Personen
Mit freundlicher  
Unterstützung von:

Ö  10.2Ö  10.2



Wichtige Informationen zum Dreck weg-Tag

Alle ! Willkommen sind Einzelpersonnen, Verei-
ne, Firmen, Nachbarschaftsgruppen, usw. 

Wer kann teilnehmen?

Einfach den ausgefüllten Anmeldebogen per 
E-Mail, Post oder Fax zurücksenden.  
Anmeldeschluss ist der 04.03.2023. 

Wie meldet man sich an?

Jede Gruppe entscheidet selbst, wo sie tätig wird. Wer nicht weiß, wo 
seine Hilfe gebraucht wird, kann sich eine Fläche oder ein Objekt vom 
Entsorgungsbetrienb zuteilen lassen.  
Die Aktion startet um 10 Uhr offiziell am gewählten oder zugewiesenen 
Einsatzbereich.

Wo wird gereinigt?

 
Säcke werden kostenlos zur Verfügung gestellt und können ab dem 01. 
März 2022 an der Pforte des Entsorgungsbetriebes (Zwerchallee 24, 55120 
Mainz), im Mainzer Umweltladen während der Öffnungszeiten (Steingasse 
3-9, 55116 Mainz, Mo-Fr 10-13 Uhr und 13.30-18 Uhr) oder auf den Wert-
stoff- und Recyclinghöfen (Öffnungszeiten unter www.eb-mainz.de) abgeholt 
werden. Weitere Hilfsmittel können gegebenenfalls nach Absprache bereit-
gestellt werden.

Wie kommt man an Hilfsmittel?

Nach dem Saubermachen sind alle Helferinnen und Helfer zu 
einem Mittagessen eingeladen. Dieses findet meistens im je-
weiligen Stadtteil statt. Über Uhrzeit und Treffpunkt werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechtzeitig informiert. Bitte über 
das Anmeldeformular für das Essen anmelden! 

Und danach?

Der Dreck weg-Tag ist eine Aktion von Mainzern für Mainzer.  
Die Mitarbeitenden des Entsorgungsbetriebes übernehmen die Planung der 
Sammelaktion und die Entsorgung der Abfälle. 

Übrigens gut zu wissen

Die Aktion läuft schon seit 23 Jahren erfolgreich !!!
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